
1. Einleitungssatz des Arbeitsvertrages

1.   Einleitungssatz des Arbeitsvertrages 

Ein Arbeitsvertrag wird unter Vorbehalt geschlossen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages z.B. von dem 
Ergebnis einer Prüfung oder einer ärztlichen Untersuchung abhängig gemacht wird.


